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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.1994

Norm

UWG §14 A2

ZPO §226 IIB12

Rechtssatz

Die Vermutung, ein Beklagter werde einen bestimmten Verstoß in dieser oder ähnlicher Weise abermals begehen,

kann durch ein Vergleichsangebot durchaus auch dann entkräftet werden, wenn der selbe Beklagte einem anderen in

der selben Klage erhobenen Begehren nur den Antrag auf Abweisung entgegenhält, weil er diesen Anspruch für nicht

berechtigt erachtet.
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